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Der Zugang zum Meldeportal erfolgt über eine 
moderne, browserbasierte Weban wendung, 
die von der Kopfstelle des Nationalen Waffen-
registers bereitgestellt wird.
Durch Eingabe von Benutzer kennung und 
Passwort erfolgt die Anmeldung am Portal.*

* Nach Verabschiedung des 3. Waffenrechtsände-
rungsgesetzes in 2019 werden Details zum Erhalt 
der Registrierungsdaten für die Anmeldung an das 
Meldeportal bekannt gegeben.

Zu einer an die Kopfstelle erfolgreich über-
mittelten Meldung können jederzeit die 
Meldedetails und Meldedaten eingesehen, 
ausgedruckt und exportiert werden. Sofern 

bereits eine Verarbeitung der Meldung statt-
gefunden hat, ist das Verarbeitungsergebnis 
der Meldung ersichtlich.

 beantwortete Meldungen
 gesendete Meldungen
 Meldungsentwürfe 

 •  Übersicht über die beantworteten und  
gesendeten Meldungen sowie über  
Meldungsentwürfe

 •  Anzeigen des Verarbeitungsergebnisses 
einer Meldung im Bereich „beantwortete 
Meldungen“

Die Kopfstelle des Nationalen Waffenregis-
ters fungiert als Bindeglied, also als vermit-
telndes System, zwischen den Waffenher-
stellern und -händlern und dem eigentlichen 
Register des Nationalen Waffenregisters. 
Meldepflichtige Daten der Waffenhersteller 
und -händler können entweder automatisiert 

durch Nutzung einer Webservice-Schnitt-
stelle auf Basis des Datenstandards XWaffe 
oder manuell durch eine browserbasierte 
Webanwendung über das  Meldeportal vor-
gangsbasiert an die Kopfstelle übertragen 
werden. 
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 Handel
  •  bei Erwerb, Überlassung,  

Abhandenkommen einer Waffe
 Herstellung
 •  bei Fertigstellung (Neuproduktion) 

einer Waffe
  Bestand
  •  bei Besitzanzeige einer bereits exis-

tierenden Waffe
 Werkstatt
 •  technische Änderungen an einer 

Waffe (z. B. Umbau, Austausch eines 
Waffenteils oder Vernichtung einer 
Waffe)

Meldeanlässe4 
Innerhalb der Kategorien „Handel“, „Herstel-
lung“, „Bestand“ und „Werkstatt“ kommen die
Waffenhändler und -hersteller ihrer Anzeigen-
pflicht nach (z. B. Besitzanzeige/-wechsel oder
Meldung von Änderungen an einer Waffe).
Innerhalb dieser vier Kategorien werden an-
zeigepflichtige Kerninformationen über die 
sogenannten „Meldeanlässe“ in das Nationa-
le Waffenregister übertragen, automatisiert 
geprüft und dort registriert.
Innerhalb der Kategorien erleichtern und be-
schleunigen eine umfangreiche Filterfunktion  
und das Suchen über Schlagwörter das Finden  
des richtigen Meldeanlasses.

Einfache und nutzer
freundliche Bedienung
am Beispiel einer Bestandsmeldung

 •  Unterstützung bei der Dateneingabe durch 
im System hinterlegte, standardisierte 
 Datenkataloge

•  leichtes Suchen und Finden korrekter 
 Bezeichnungen oder entsprechender 
 Synonyme für Hersteller, Munition- und 
Kaliberangaben sowie für waffentechnische 
Angaben



Kontakt:
nwr@bva.bund.de
(NWR-Benutzerservice. Single 
Point of Contact des NWR)

Links:
www.bmi.bund.de  
(Bundesministerium des Innern,  
für Bau und Heimat) 

www.bva.bund.de  
(Bundesverwaltungsamt)

www.nwr-fl.de  
(Fachliche Leitstelle NWR)

www.dvz-mv.de  
(DVZ Datenverarbeitungszentrum  
Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH) 

Impressum:
Bundesministerium des Innern,  
für Bau und Heimat
Referat KM 5
11014 BerlinStand der Informationen: 04/2019

 Weiterführende Informationen: www.nationaleswaffenregister.de

Überlassungsabsicht

•  Eingabeunterstützung durch Vali-
dierung von Werten (z. B. bei der 
Eingabe des Datums oder NWR-ID)

•  Einfaches Verwalten von Meldun-
gen durch das Anlegen persönlicher 
Notizen 

•  Stapelverarbeitung von Waffen-
daten und Meldungen durch das 
Hochladen von CSV-möglich

•   Mit der Meldung Überlassungsabsicht kann 
geprüft werden, ob ein potenzielle Erwerber 
einer Waffe bzw. eines Waffenteils grund-
sätzlich über eine gültige Berechtigung zum 
Erwerb von Waffen verfügt.

 
•  Dafür muss neben der NWR-ID des poten-

ziellen Erwerbers die NWR-ID der im NWR 
registrierten Erwerbserlaubnis des poten-
ziellen Erwerbers sowie das beabsichtigtes 
Überlassungsdatum angegeben werden.

•  Verarbeitungsergebnis einer erfolgreich  
geprüften Erwerbserlaubnis

Mehr Sicherheit durch Online-Prüfung der Gültigkeit einer Erwerbserlaubnis


